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6.2.2019 A8-0052/151

Änderungsantrag 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0052/2019
Nicola Danti
Programm über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die 
europäischen Statistiken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Binnenmarkt ist ein Eckpfeiler 
der Union. Seit seiner Gründung hat er 
einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
geleistet. Er hat für die europäischen 
Unternehmen, insbesondere für 
Kleinstunternehmen und kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), neue 
Chancen und Größenvorteile geschaffen 
und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt. Der Binnenmarkt hat zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen 
und bietet den Verbrauchern eine größere 
Auswahl zu niedrigeren Preisen. Er ist 
weiterhin ein Motor für den Aufbau einer 
stärkeren, ausgewogeneren und faireren 
Wirtschaft. Er ist eine der wichtigsten 
Errungenschaften der Union und ihr 
größter Trumpf in einer zunehmend 
globalen Welt.

(1) Der Binnenmarkt ist ein Eckpfeiler 
der Union. Seit seiner Gründung hat er 
einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
geleistet. Er hat für die europäischen 
Unternehmen, insbesondere für 
Kleinstunternehmen und kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), neue 
Chancen und Größenvorteile geschaffen 
und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt, auch wenn seine Vorteile 
gleichmäßiger verteilt werden solltens, da 
bislang nicht alle Bürger gleichermaßen 
von ihm profitiert haben. Der 
Binnenmarkt hat zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beigetragen und bietet den 
Verbrauchern eine größere Auswahl zu 
niedrigeren Preisen. Er ist weiterhin ein 
Motor für den Aufbau einer stärkeren 
Wirtschaft. Er ist eine der wichtigsten 
Errungenschaften der Union und ihr 
größter Trumpf in einer zunehmend 
globalen Welt.
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Änderungsantrag 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0052/2019
Nicola Danti
Programm über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die 
europäischen Statistiken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Ein moderner Binnenmarkt fördert 
den Wettbewerb und kommt Verbrauchern, 
Unternehmen und Arbeitnehmern zugute. 
Eine bessere Nutzung des sich stets 
weiterentwickelnden Binnenmarkts für 
Dienstleistungen sollte die europäischen 
Unternehmen bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und dem Wachstum über 
Grenzen hinweg unterstützen; dies führt zu 
einem breiteren Angebot und besseren 
Preisen, ohne Abstriche bei den hohen 
Standards für den Schutz der Verbraucher 
und Arbeitnehmer machen zu müssen. Zu 
diesem Zwecke soll dieses Programm dazu 
beitragen, die verbleibenden Hindernisse 
zu beseitigen und einen Rechtsrahmen zu 
gewährleisten, der neue innovative 
Geschäftsmodelle berücksichtigen kann. 

(9) Ein moderner Binnenmarkt fördert 
den Wettbewerb und kommt Verbrauchern, 
Unternehmen und Arbeitnehmern zugute. 
Eine bessere Nutzung des sich stets 
weiterentwickelnden Binnenmarkts für 
Dienstleistungen sollte – unter 
Vermeidung und Bekämpfung von 
Missbräuchen, wie etwa der Gründung 
von Briefkastenfirmen – die europäischen 
Unternehmen bei der Schaffung von 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen und 
dem Wachstum über Grenzen hinweg 
unterstützen; dies führt zu einem breiteren 
Angebot und besseren Preisen, ohne 
Abstriche bei den hohen Standards für den 
Schutz der Verbraucher und Arbeitnehmer 
machen zu müssen. Zu diesem Zwecke soll 
dieses Programm dazu beitragen, die 
verbleibenden Hindernisse zu beseitigen 
und einen Rechtsrahmen zu gewährleisten, 
der neue innovative Geschäftsmodelle 
berücksichtigen kann.
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Änderungsantrag 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0052/2019
Nicola Danti
Programm über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die 
europäischen Statistiken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates85, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates86, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates87 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates88 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(79) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates85, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates86, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates87 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates88 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
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Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates89 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen 
die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten untersuchen und 
ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 
jede Person oder Stelle, die Unionsmittel 
erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) die 
erforderlichen Rechte und den Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte gleichwertige Rechte gewähren.

Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates89 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen 
die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten untersuchen und ahnden. 
Nach der Haushaltsordnung ist jede Person 
oder Stelle, die Unionsmittel erhält, 
verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz 
der finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, gegebenenfalls der EUStA und 
dem Europäischen Rechnungshof (im 
Folgenden „EuRH“) die erforderlichen 
Rechte und den Zugang zu gewähren und 
sicherzustellen, dass an der Ausführung 
von Unionsmitteln beteiligte Dritte 
gleichwertige Rechte gewähren.

__________________ __________________
85 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

85 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

86 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

86 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

87 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

87 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
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15.11.1996, S. 2). 15.11.1996, S. 2).
88 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

88 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

89 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

89 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

Or. en
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Änderungsantrag 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0052/2019
Nicola Danti
Programm über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die 
europäischen Statistiken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sowohl das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu verbessern und vor 
allem die Bürger, Verbraucher und 
Unternehmen, insbesondere die 
Kleinstunternehmen sowie die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), durch 
Durchsetzung des Unionsrechts, 
Erleichterung des Marktzugangs, 
Normensetzung und durch Förderung der 
Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen sowie des Tierwohls zu schützen 
und zu befähigen, als auch die 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten sowie 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und der Kommission und 
ihren dezentralen Agenturen der Union zu 
vertiefen;

(a) sowohl das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu verbessern und vor 
allem die Bürger, die Verbraucher sowie 
die Unternehmen und ihre Angestellten, 
insbesondere die Kleinstunternehmen 
sowie die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), durch Durchsetzung 
des Unionsrechts, Erleichterung des 
Marktzugangs, Normensetzung und durch 
Förderung der Gesundheit von Menschen, 
Tieren und Pflanzen sowie des Tierwohls 
zu schützen und zu befähigen, als auch die 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten sowie 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und der Kommission und 
ihren dezentralen Agenturen der Union zu 
vertiefen;
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